
 
 

 
 

Ergebnisse 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.10.2017 

 
 

TOP 1. 

Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes Abwasserbeseiti-
gung Bretten 
- Örtliche Prüfung und Vorlage des Schlussberichtes der In-
neren Revision 
- Feststellungsbeschluss 

169/2017 

 
Beschlussantrag 
 
Der Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten wird gemäß  
§ 16 Abs. 3 EigBG mit folgendem Ergebnis festgestellt: 
 
1. Bilanzsumme 24.458.052,47 EUR 
 
davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 das Anlagevermögen 23.956.011,07 EUR 
 das Umlaufvermögen 502.041,40 EUR 
 
davon entfallen auf der Passivseite auf 
 die empfangenen Ertragszuschüsse 8.741.134,31 EUR 
 die Rückstellungen 1.085.893,01 EUR 
 die Verbindlichkeiten 14.631.025,15 EUR 
 
2. Jahresgewinn  0,00 EUR 
 Summe der Erträge 4.825.654,57 EUR 
 Summe der Aufwendungen 4.825.654,57 EUR 
 
3. Zuführung der erwirtschafteten Gebührenüberschüsse 

aus dem Jahr 2016 an das Rückstellungskonto zum Ausgleich 
von Gebührenunterdeckungen in Folgejahren  86.504,10 EUR 

 
4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 
 
5. Der Gemeinderat nimmt vom Schlussbericht der Inneren Revision über die Prüfung 

des Jahresabschlusses 2016 Kenntnis.  
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen                  
 
 
 

 
TOP 2. Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Bretten 171/2017 
 
 
Abstimmungsergebnis: zur Kenntnis genommen                  
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TOP 3. 

Vierte Änderung des Bebauungsplanes „Teich-Wanne“, Ge-
markung Büchig; 
- Unterrichtung über das Ergebnis der öffentlichen Ausle-
gung 
- Vorlage und Behandlung der während der Beteiligung der 
berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Interessenverbände abgegebenen Stellungnah-
me/gemachten Äußerungen 
- Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 2017, § 74 LBO und § 
4 GemO 

177/2017 

 
Beschlussantrag 
 
1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der öffentlichen Auslegung (förmliche Beteili-

gung der Öffentlichkeit) Kenntnis. 
 

2. Die Stellungnahme des BUND, LV Baden-Württemberg, Regionalverband Mittlerer 
Oberrhein, Karlsruhe, des Landesnaturschutzverbandes B.-W., Arbeitskreis Karlsruhe,  
Pfinztal, sowie die Stellungnahme der Verwaltung hierzu wird zur Kenntnis genommen 
und beschlossen. 

 
3.    Die vierte Änderung des Bebauungsplanes „Teich-Wanne“ wird in der vorliegenden  
       Fassung gem. § 10 BauGB 2017, § 74 LBO und § 4 GemO als Satzung beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen                  
 
 
 

 

TOP 4. 

Sechste Änderung des Bebauungsplanes „Bannwald“,  
Gemarkung Neibsheim; 
- Unterrichtung über das Ergebnis der öffentlichen Ausle-
gung 
- Vorlage und Behandlung der während der Beteiligung der 
berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Interessenverbände abgegebenen Stellungnah-
men/gemachten Äußerungen 
- Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 2017, § 74 LBO und § 
4 GemO 

176/2017 

 
Beschlussantrag 
 
1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der öffentlichen Auslegung (förmliche Beteiligung 

der Öffentlichkeit) Kenntnis.  
 
2. Die Stellungnahme des BUND, LV Baden-Württemberg, Regionalverband Mittlerer Ober- 
    rhein, Karlsruhe, des Landesnaturschutzverbandes B.-W., Arbeitskreis Karlsruhe, 
    Pfinztal, sowie die Stellungnahme der Verwaltung hierzu wird zur Kenntnis genommen 
    und beschlossen. 

 
3. Die sechste Änderung des Bebauungsplanes „Bannwald“ wird in der vorliegenden Fas- 
    sung gem. § 10 BauGB 2017, § 74 LBO und § 4 GemO als Satzung beschlossen. 
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Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen                  
 
 
 

 

TOP 5. 

Sechste Änderung des Bebauungsplanes „Neuwiesen“, Ge-
markung Rinklingen; 
- Unterrichtung über das Ergebnis der öffentlichen Ausle-
gung 
- Vorlage und Behandlung der während der Beteiligung der 
berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Interessenverbände abgegebenen Stellungnah-
men/gemachten Äußerungen 
- Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 2017, § 74 LBO und § 
4 GemO 

166/2017 

 
Beschlussantrag 
 
1. Der Gemeinderat beschließt die Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen gemäß  
§ 141 Baugesetzbuch (BauGB) für das geplante Sanierungsgebiet „Westliche Vorstadt“. Die 
Grenzen des Untersuchungsgebietes ergeben sich aus dem beiliegenden Abgrenzungs-
plan. Auf Antrag werden die Grenzen so erweitert, dass das Areal des Rathauses Bret-
ten miteinbezogen ist.  
Der Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen wird ortsüblich im Amtsblatt bekannt gege-
ben. 
 
2. Der Gemeinderat stimmt einer Antragstellung auf Aufnahme der städtebaulichen Erneue-
rungsmaßnahme „Westliche Vorstadt“ in ein Städtebauförderungsprogramm im Pro-
grammjahr 2018 zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen                  
 
 
 

 

TOP 6. 

Geplantes Sanierungsgebiet "Westliche Vorstadt" 
- Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 
141 BauGB 
- Neuantrag für die Aufnahme in ein Städtebauförderungs-
programm im Programmjahr 2018 

175/2017 

 
Beschlussantrag 
 
1. Der Gemeinderat beschließt die Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 

141 Baugesetzbuch (BauGB) für das geplante Sanierungsgebiet „Westliche Vorstadt“. 
Die Grenzen des Untersuchungsgebietes ergeben sich aus dem beiliegenden Abgren-
zungsplan. Der Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen wird ortsüblich im Amtsblatt 
bekannt gegeben.  

 
2. Der Gemeinderat stimmt einer Antragstellung auf Aufnahme der städtebaulichen Erneue-

rungsmaßnahme „Westliche Vorstadt“ in ein Städtebauförderungsprogramm im Pro-
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grammjahr 2018 zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen                  
 
 
 

 

TOP 7. 
Melanchthonstraße 45, Umbau/Verbesserung 
- Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigung 

167/2017 

 
Beschlussantrag 
 
Der Gemeinderat genehmigt eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) in     
Höhe von 412.000,00 EUR zur Sanierung des Gebäudes „Melanchthonstraße 45“. Zur De-
ckung werden die in 2017 nicht benötigten Verpflichtungsermächtigungen der I-Aufträge 
„Innenentwicklung Ruit“ in Höhe von 400.000 EUR sowie „KiGa „Krabbennest“ Ruit in Höhe 
von 12.000 EUR herangezogen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen                  
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